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Zusatzvereinbarung Gartenfachbetriebe 

 

Für Betriebe mit folgenden Haupttätigkeiten  

• Beratung, Planung und Gestaltung von Naturgärten 

• Naturnahe Gestaltung öffentlicher Flächen 

• Naturnahe Pflege von öffentlichen und privaten Grünflächen 

 

Voraussetzungen  

Zusatzvereinbarungen werden für verschiedene Arten der Partnerschaft abgeschlossen und definieren 

Konditionen und Leistungen. Sie können nur mit der Grundvereinbarung Partnerschaften 

abgeschlossen werden.  

 

Leistungen der Partnerbetriebe im Bereich Gartenbau 

Folgende Leistungen werden durch die Partnerbetriebe im Rahmen dieser Zusatzvereinbarung 

unentgeltlich erbracht: 

• Der Betrieb setzt sich für eine naturnahe Gestaltung und Pflege von Grünflächen ein 

• Der Betrieb erfüllt folgende Grundsätze: 

o Wissen über einheimische Pflanzen, Biodiversität und Ökologie im Allgemeinen ist im 

Betrieb vorhanden (ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen)  

o Soweit möglich, Verwendung von regionalen, natürlichen Materialien (insbesondere 

Holz und Gestein) 

o Soweit möglich, Bezugsquellen von Pflanzen mit regionaler oder mindestens 

Schweizer Herkunft (z.B. Saatgut, Wildrosen etc.) 

o Verzicht auf den Einsatz von synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln 

o Verwendung von ausschliesslich torffreien Substraten 

o Aktive Förderung von Kleinstrukturen und Kreislaufwirtschaft in den Gärten (Asthaufen, 

Lesesteinhaufen, Gründüngung etc.) 

 

Leistungen des Jurapark Aargau 

• Integration des Partnerbetriebs in das Beratungsnetzwerk im Rahmen von NATUR FINDET 

STADT - AUCH IM JURAPARK AARGAU oder vergleichbaren Projekten 

• Empfehlung und Vermittlung des Partnerbetriebs über unsere Homepage und Kommunikation 

in Zusammenhang mit Natur im Siedlungsraum 

• Prioritäre Berücksichtigung bei naturnahen Aufwertungsprojekten im Siedlungsraum 

 

Kosten der Partnerschaft 

Die jährlichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 

Mitgliederbeitrag Verein Jurapark Aargau       CHF 50.- 

Grundvereinbarung für Partnerbetriebe innerhalb des Jurapark Aargau   CHF 100.- 

Zusatzvereinbarung für Partnerbetriebe innerhalb des Jurapark Aargau  CHF 50.- 
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Der Betrag von CHF 200.- wird jährlich durch den Jurapark Aargau in Rechnung gestellt. 

Pro Betrieb wird maximal eine Zusatzvereinbarung in Rechnung gestellt, auch wenn mehrere 

Vereinbarungen für verschiedene Betriebszweige bestehen. 

 

Inkrafttreten, Dauer, Änderung und Kündigung der Vereinbarung 

Die Zusatzvereinbarung tritt in Kraft, sobald sie von beiden Parteien unterzeichnet ist. Sie gilt für den 

Zeitraum von maximal vier Jahren, auf Ablauf der Grundvereinbarung. 

Während der Vertragsdauer können die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen schriftlich 

Änderungen an der vorliegenden Zusatzvereinbarung vornehmen. Eine Kündigung der 

Zusatzvereinbarung muss mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich, begründet und eingeschrieben 

erfolgen. Die bis zur Vertragsauflösung erbrachten Leistungen sind abzugelten.  

 

Sollten Missstände oder grobe Verstösse gegen diese Vereinbarung festgestellt werden, wird das 

Gespräch mit dem Partnerbetrieb gesucht. In einem zweiten Schritt behält sich der Jurapark Aargau 

vor, die Zusatzvereinbarung zu kündigen. 

Die vorliegende Zusatzvereinbarung ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Der 

Partnerbetrieb und der Jurapark Aargau haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten. 

 

Die Grundlagedaten des Jurapark Aargau bzw. von nationalen und kantonalen Datenzentren dürfen nur 

für die Aufträge des Parks verwendet werden. 

Subsidiär ist das Schweizerische Obligationenrecht (Art. 394 ff. OR) anwendbar. 

 


